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Prof. Dr. Philipp Walkenhorst, Universität zu Köln
Vortrag Brakel
Ganzheitliche Bildung oder Arbeitsmarktorientierung?
Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich danke zunächst einmal herzlich dafür, dass wir beide, Julia SCHOLTEN und meine Wenigkeit, vor Ihnen einige wenige Gedanken zum Thema „Bildung im Strafvollzug“ ausbreiten dürfen. Ich versuche, den Bildungsbegriff pointierter für den Strafvollzug zu erschließen, stelle einige Überlegungen zur Bedeutung und zum Stellenwert gerade arbeitsmarktbezogener Bildung in unserer Gesellschaft an, entwerfe Folgerungen für die Bildung im Gefängnis bzw. das Gefängnis als Bildungseinrichtung und frage nach der Bedeutung der Zeit in diesem Kontext. Julia SCHOLTEN wird in sehr anschaulicher Weise darüber berichten, wie Bildung in einer stationären Einrichtung der Jugendhilfe bei schwierigsten jungen Menschen im täglichen Leben umgesetzt wird und welche Anregungen für die vollzugliche Arbeit daraus abgeleitet werden können.
1. Zum Bildungsbegriff
Bildung hat Konjunktur. Zumindest ist dieser Begriff rhetorisch in aller Munde. Bildung und alle damit verbundenen Überlegungen beziehen sich in erster Linie auf die Schule, in neuerer Zeit und in Bezug auf die PISA-Diskussion zunehmend auf den vorschulischen Bereich, mit dem Vordringen ganztagsschulischer Einrichtungen zunehmend auch auf die bildungsförderlichen Aspekte der Jugendhilfe wie auch den nachschulischen, berufsvorbereitenden und berufsqualifizierenden Bereich. 

Der Begriff täuscht kaum darüber hinweg, dass wenig Einigkeit darüber herrscht, was unter Bildung denn zu verstehen ist. Zudem konzentriert sich der öffentliche Bildungsdiskurs aus vordergründig nachvollziehbaren Gründen auf die Fragen der Organisation, Inhalte und Methodik schulischer Bildung. Einrichtungen wie Pflegeheime, Psychiatrien mit Langzeitpatienten, aber auch Justizeinrichtungen wie Vollzugsanstalten, Einrichtungen des Maßregelvollzugs, Sicherungsverwahrung, aber auch der Jugendarrest stehen eher im Windschatten dieser Debatten. 

Bildung ist in Anlehnung an von Hentig (2008) erstens das, was „der sich bildende Mensch“ aus sich zu machen sucht, ein Vorgang mehr als ein Besitz. Diesem Streben folgt er auch unabhängig von der Gesellschaft. Das ist die persönliche Bildung...

Bildung ist zweitens das, was dem Menschen ermöglicht, in seiner geschichtlichen Lage zurechtzukommen: das Wissen und die Fertigkeiten, die Einstellungen und Verhaltensweisen, die ihm helfen, sich in der Welt zu orientieren und in der arbeitsteiligen Gesellschaft sowohl zu überleben wie nützlich zu sein. Das ist die praktische Bildung….
Bildung ist drittens das, was der Gemeinschaft erlaubt, gesittet und friedlich, in Freiheit und mit einem Anspruch auf Glück zu bestehen. Sie richtet den Blick des Einzelnen auf das Gemeinwohl, auf die Existenz, die Kenntnis und die Einhaltung von Rechten und Pflichten, auf die Verteidigung der Freiheit und die Achtung für Ordnungen und Anstand. Sie befähigt zur Entscheidung angesichts von Macht und begrenzten Ressourcen in begrenzter Zeit. Das ist die politische Bildung…“ (v. Hentig 2008, 15).

Unser Thema ist zunächst eng mit der zweiten Funktionsbestimmung, der praktischen Bildung verbunden. Es geht darum, inhaftierte Menschen soweit möglich zu befähigen, ihren Lebensunterhalt selbständig und legal zu bestreiten, erwerbstätig zu werden, in der Welt zu überleben, ihrer Arbeit mit dem notwendigen Engagement nachzugehen, die Arbeit zu behalten, soweit es möglich ist, seine Lebensführung so zu organisieren, dass sie sich nicht negativ auf die Arbeit auswirkt und kürzere oder längerer Phasen der Arbeitslosigkeit soweit als möglich unbeschadet zu überstehen, ohne erneut straffällig zu werden. 
Im Hinblick auf inhaftierte Menschen mit langen Haftzeiten und / oder mit anschließender Sicherungsverwahrung muss es darum gehen, zumindest dem Angleichungs- und Gegenwirkungsgrundsatz der Strafvollzugsgesetze Genüge zu tun und diesen Menschen neben einer Arbeitstätigkeit im Vollzug die Möglichkeit zur Beteiligung an den Kultur- und Wissensgütern unserer Gesellschaft wenigstens aus der Ferne des Vollzugs zu ermöglichen und ihr Interesse daran und damit am Leben wach zu halten.

Dazu sind jedoch jeweils aktive Bezüge sowohl zur persönlichen als auch zur politischen Bildung unabdingbar.

Wolfgang Thierse formulierte ebenfalls 2008:
„…das Bildungsdenken in Deutschland, die Bildungsphilosophie ist mindestens seit dem 18. Jahrhundert durch einen doppelten Anspruch gekennzeichnet. Einmal ging es ihr immer um die Bildung des Subjekts, die Befähigung, sein Leben selbstbestimmt und selbstverantwortlich zu gestalten, also Autor des eigenen Lebens sein zu können, und zugleich dies zurückzubinden an die Gemeinschaft, an die Aufgabe des kulturellen Fortbestands und der kulturellen Weiterentwicklung. Insofern ging es nie und darf es weiterhin nicht gehen nur um die Bereitstellung von künftigen Arbeitskräften, sondern bei Bildung ging es immer auch um soziale Kohäsion, um kollektive Muster der Lebensführung, um Integration der Individuen in die Gesellschaft als solidarische, als teilhabende, als mitgestaltende Gesellschaftsglieder. Bildung in diesem ja wirklich nicht neuem Sinn geht damit über bloße Verwertbarkeit von Qualifikationen weit hinaus und kann folglich nicht einseitig mit Blick auf Ausbildung und Arbeit definiert werden – sondern Handlungsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Fähigkeit zur Selbstbestimmung und zur selbständigen Lebensführung gehören dazu. Und das erfordert mehr als Wissen, mehr als die Anhäufung von Wissen.“ (Thierse 2008, 27 – 28). 

2. Bildung im Gefängnis 

Ziel und Fluchtpunkt der vollzuglichen Bemühungen um den inhaftierten Menschen ist sowohl im Jugend- als auch Erwachsenenvollzug die Befähigung für eine Lebensführung in Freiheit und ohne Straftaten. Was inhaltlich-curricular dazu gehören müsste, wissen wir letztlich nicht. Dennoch machte es viel Sinn, bei der Verabschiedung der Jugendstrafvollzugsgesetze Inhaltsbereiche der Förderung festzulegen, die einem schulischen Lehrplan entsprechen. Dies waren u.a.:
die schulische und berufliche Bildung

die Arbeitstätigkeit

eine bewusst gestaltete freie Zeit

die Seelsorge

bestimmte Arrangements des Miteinander-Lebens wie Wohngruppen, Freizeitgruppen etc.

die zukunftsorientierte Auseinandersetzung mit den eigenen Straftaten

individual- und sozialtherapeutische Hilfen und Angebote

die Aufrechterhaltung und Neuknüpfung von hilfreichen Kontakten zur Außenwelt

vollzugliche Lockerungen sowie 

Entlassungsvorbereitung, Bewährungshilfen und Nachsorgeangebote.

All dies sind Inhalte und Angebote, die dem inhaftierten Menschen zumindest die Chance geben sollen, sich im Leben nach der Haft und in der schwierigen Freiheit ohne erneute Straftaten zurechtzufinden. Inwieweit dahinter ein bildungsbürgerlicher Lebensentwurf steht, der zumindest von einem erheblichen Anteil marginalisierter Inhaftierter ohnehin nicht erreicht werden kann und entsprechend ausgerichtete Bildungsbemühungen ins Leere laufen lässt, müsste an anderer Stelle thematisiert werden. Und ob der Ansatz, komplexe psycho-soziale Fehlentwicklungen im Vollzug der Freiheitsstrafe durch verschiedenste Förderangebote auf eine individuelle Defizienz zu reduzieren, ohne die Möglichkeiten, die gewonnenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Freiheit auch im Sinne des Gesetzgebers umzusetzen, weil es z.B. an Arbeitsplätzen, an einer aufnahmebereiten Sozialstruktur und an stabilisierenden individuellen Begleitungen jenseits einer formalen Zuordnung z.B. seitens der Bewährungshilfe fehlt, soll hier nur angesprochen, aber auch nicht weiter verhandelt werden.
Auch ist letztlich unklar und bis heute nur annäherungsweise aufgearbeitet, was sich hinter dem Begriff der Resozialisierung bzw. Reintegration in „die“ Gesellschaft eigentlich konkret verbirgt, welche Zustände, Lebensweisen oder welche konkreten verschiedenen Seinsweisen damit gemeint ist, wie man sich „reintegriertes Leben“ angesichts der Pluralität der Lebensvorstellungen, Glaubensüberzeugungen, aber auch der realen Aussichten auf ein befriedigende Lebensführung in den postindustriellen Gesellschaften eigentlich vorzustellen hat, welchen Dynamiken ein solches Leben ausgesetzt ist, welche für alle Menschen gegebenen und für entlassene Inhaftierte besonders virulente Gefährdungsmerkmale wirksam sind, welches Rüstzeug zu einem, ja wozu eigentlich, einem Leben in einer pluralen, widersprüchlichen, auf hohe Eigenverantwortung abstellenden Demokratie erforderlich ist und welchen Beitrag welche Bildung dazu leisten kann. 
Auffällig ist bei der Durchsicht der vielen Publikationen und Projektberichte zur Bildung im Jugend- und Erwachsenenvollzug, dass es zumeist und aus gutem Grund um den Erwerb formaler Qualifikationen zur Beförderung der Arbeitsmarkttauglichkeit geht, d.h. um einen Schulabschluss, eine berufliche Vorqualifizierung, Teilqualifikationen und schließlich auch das Erlernen von Berufstätigkeiten und den Erwerb von Berufsabschlüssen. Dies ist eine „Hardware“, die zweifellos bedeutsam ist, allseitige Anerkennung findet und zielführend eingesetzt wird. Das die Sache dann doch nicht ganz so einfach ist, zeigt sich angesichts der schon seit einigen Jahren geführten Diskussion um die Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitssicherung vollzuglicher Bemühungen (u.a. die Projekte MABIS in NRW, ARJUS in Hessen, BASIS in Baden-Württemberg). Neben der Vermittlung von fachbezogenen Kenntnissen und Fertigkeiten sind auch Übergangs- und Stabilisierungshilfen angezeigt, um den Übergang zumindest in vorläufige, meist prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu erleichtern.

Zudem stellt sich schon die auch weiter oben angeklungene Frage, ob es damit denn auch inhaltlich sein Bewenden haben sollte. Zu konzedieren ist sicher Folgendes:

Es wäre sicher unrealistisch und auch im Hinblick auf die Zwangssituation im Vollzug unzulässig, z.B. die alte pädagogische Euphorie des Landerziehungsheimes, die „Pädagogische Provinz“ als Vergleichsmodell für die umfassende Förderung und Bildung des inhaftierten Menschen zu teilen. Dies selbst dann, wenn man den (auch nur bedingten) Zustand der Besonderung und Abgeschiedenheit von der Welt draußen als große Bildungschance begreifen und nutzen würde.

U.a. Warlam Schalamow konstatierte im Bericht über seine Zeit im Arbeitslager „Kolyma 2“ der Stalin-Ära, es sei schon erstaunlich zu sehen, wie im Lager innerhalb von drei Tagen aus sehr gebildeten Menschen reißende Tiere würden. Aus dieser Perspektive wäre also auch zu fragen, inwieweit eine umfassende Bildung überhaupt zur Domestizierung und Zivilisierung des Menschen auf Dauer beitragen kann, und als wie stabil solche Bildungswirkungen eingeschätzt werden können.

Andererseits berichtete Detlef Garz (1994) über ein bemerkenswertes Vorhaben des kanadischen Justizvollzuges, das „Correctional education“-Paradigma. Merkmale dieser in den späten 80-er Jahren verfolgten Konzeption waren:
die Förderung der Denkentwicklung, d.h. der Fähigkeit, komplexe Probleme zu erkennen und zu lösen. Diese an die Forschungsergebnisse der Kognitionspsychologie angelehnten Überlegungen zielten über Teilqualifikationen in den Bereichen „Verhalten“, „berufliche Fertigkeiten“ oder „soziale Kompetenzen“ hinaus auf die Kognitionen, ihre Urteilsfähigkeit, ihre Attribuierungen, ihre Selbst-Bewertung und ihre Erwartungen, ihr Verständnis und ihre Einschätzung der Welt sowie auf ihre Werte (vgl. dazu GARZ 1994, 37).

die Betonung der moralischen Dimension im Prozess der Individualentwicklung. Hier lehnte man sich insbesondere an die Überlegungen von KOHLBERG bezüglich der Verankerung von Gerechtigkeit als Ziel der Förderung an. Entsprechende Interventionen orientierten sich am Konzept der Stufen und Ebenen der Entwicklung des moralischen Urteils und wurden auf den Vollzug übertragen durch Diskussion von hypothetischen und real-life-Dilemmata. Lernende wurden mit Argumenten vertraut gemacht, die ihre eigene Stufe der Kompetenz leicht überstiegen (= Herbeiführung eines kognitiv-moralischen Konflikts durch eine „Plus 1 – Stufen – Stimulation“). Zudem wurde das Umfeld (z.B. die Wohngruppe) umgestaltet im Sinne einer gerechten Gemeinschaft (vgl. GARZ 1994, 37; vgl. z.B. das Konzept der JVA Adelsheim > WALTER & WASCHEK).
der Umbau der Institutionen im Hinblick auf eine Demokratisierung der Lebensverhältnisse. Dies bedeutet eine Weiterentwicklung des Konzepts der „Gerechten Gemeinschaft“ als Herstellung und Ausbau von Beteiligungsmöglichkeiten der Inhaftierten innerhalb der Einrichtung selbst (Errichtung einer Vollversammlung im Sinne der „Just Community“; Einführung einer Vorbereitungsgruppe; Errichtung eines Fairness-Komitées bzw. Vermittlungsausschusses im Falle von Streitigkeiten).
die Berücksichtigung der Persönlichkeit der Inhaftierten. Hier liegt insbesondere die von Yochelson & Samerow (1986) vertretene Hypothese zugrunde, dass es „Denkfehler“ seien, die vernünftiges Urteilen und Begründen bei bestimmten Personen, auch Inhaftierten, be- und u.U. gänzlich verhindern (sich nicht in andere Personen versetzen, keine problemrelevanten Informationen sammeln, kein Aufschieben von Handlungen, Nichtberücksichtigung derjenigen Fakten, die nicht mit eigenen Urteilen kompatibel sind. Entsprechende Förderbemühungen konzentrieren sich hier auf die Korrektur bzw. Modifikation solcher „Denkfehler“. Allerdings ist dieser Zugang umstritten und theoretisch nur unbefriedigend geklärt.
die Bezugnahme auf die „Humanities“, das geisteswissenschaftliche Spektrum der Philosophie, der Geschichts- und Literaturwissenschaften und der Literaturwissenschaften als ideale pädagogische Inhalte für eine Förderung im Gefängnis. 
Letztlich ging es hier um drei Bildungszugänge: die traditionelle Aufgabe der Wissensvermittlung und des Wissenserwerbs, Ausbau der unterentwickelten Fähigkeiten zum kognitiven und moralischen Urteilen und Änderung der Gerechtigkeitsstruktur der Institution selbst im Sinne einer „Just Community“. Diese Überlegungen thematisieren die bislang weitgehend vernachlässigte Frage, inwieweit jenseits von spezifischen Therapieangeboten, speziellen therapeutisch orientierten Wohn- und Behandlungsgruppen nicht auch die didaktische Reflektion und inhaltlich-methodische Aufbereitung von Themen selbst eine denk- und verhaltensändernde Wirkung aufweisen kann.
3. Anregungen für die Bildungsarbeit im Strafvollzug
Aus politischer Perspektive sind demokratisch verfasste Gesellschaften auf aktive Staatsbürger angewiesen. Diese zeichnen sich vor allem durch die Fähigkeit aus, Verantwortung zu übernehmen und auch die Bereitschaft, Gelerntes in Handeln zu überführen. Inhaftierte gehören nun regelmäßig zu den Gruppen, die wenig oder schlecht geübt sind in der Kunst demokratischen politischen und sozialen Verhaltens, dass sie schlechte oder ungeübte Bürger sind. Inklusion beinhaltet die Befähigung, als Bürger an seiner Gesellschaft teilzunehmen bzw. hier zumindest bewusste und informierte Entscheidungen zu treffen. Gesellschaften, die sich immer weiter ausdifferenzieren, sind auf Subjekte angewiesen, die diesen steigenden Anforderungen entsprechen. Bildung kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten.
Auf der subjektbezogenen Ebene sind entsprechend angestoßene Entwicklungsprozesse für die Ausbildung einer flexiblen Ich-Identität, die ja auch die Möglichkeit zur Ausbildung von Individualität bietet, unverzichtbar. Das traditionelle Gefängnis als Musterbeispiel einer „totalen Institution“ steht eher für die Verhinderung von Entwicklung. Dies gilt es zu verändern.

Auf der pädagogischen Ebene ist besonders der Aspekt der Gemeinschaftsbildung und Gruppenwirkungen zu betonen. Zentral für die Aneignung und Verarbeitung der angebotenen Inhalte ist die gemeinsame Erschließung in der Lerngruppe oder –Gemeinschaft mit den ihr innewohnenden Möglichkeiten (vgl. GARZ 1994, 42). Bildungsprozesse im Vollzug implizieren damit immer auch den Aspekt einer gemeinsamen Erschließung von und Auseinandersetzung mit den jeweiligen Bildungsinhalten.
Arbeitsmarktfähigkeit wie auch soziale Anschlussfähigkeit definieren sich über fachliche und soziale Kompetenzen am Arbeitsplatz (die Schlüsselqualifikationen, manchmal wichtiger als die formale Qualifikation), 
die Fähigkeit, den eigenen Lebensalltag so zu organisieren, dass die Arbeitsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird (nicht zuviel saufen, sich von den falschen Freunden und finsteren Orten fernhalten, sich auf keine krummen Versuchungen einlassen, keine Schulden machen, Umgang mit Geld lernen, Rechungen pünktlich bezahlen, sparsam einkaufen), 
die Fähigkeit, Lebenspartnerschaften gemeinsam und befriedigend zu gestalten, die Frau nicht schlagen, den Mann nicht betrügen, sich um die Kinder kümmern, Eifersucht und Hassgefühle unter Kontrolle bekommen, Stressbewältigung lernen, Hilfe suchen und annehmen können, freie Zeit gestalten zu können, Hobbies zu pflegen. 
Und sie definiert sich über das schwierige Bemühen, positiven sozialen Anschluss zu finden, in Kirchengemeinden, beim Roten Kreuz, im Sportverein oder wo auch immer.

Damit ist Bildung auch im Gefängnis mehr als Schulabschluss und berufliche Teilqualifizierung.

Vollzugliche Bildung ist personell und strukturell fest zu verankern. Eine Privatisierung des Bildungsbereichs ist vehement abzulehnen. Subsidiäre Formen, d.h. Zuarbeit in abschlussbezogenen Bereichen sind vertretbar. Die Kernkompetenzen der Bildungsplanung, -organisation, Realisierung der Kernbereiche und Implementation müssen beim hauptamtlichen Pädagogischen Dienst verbleiben. Eine Anreicherung desselben um Diplom-Pädagogen oder zukünftige erziehungswissenschaftlich qualifizierte Master-Absolventen ist wünschenswert und sachangemessen. Nur durch diese kontinuierliche personelle, auch individuelle Präsenz ist so gewährleistet, dass jenseits bezahlter Bildungslohnarbeit darüber hinausgehende, schwer quantifizierbare und dennoch wirksame Bildungsangebote angegangen und in intimer Kenntnis der schwierigen Strukturbedingungen des Vollzugs auch realisiert werden. 
Bildung, gerade im Bereich der schon oben angesprochenen Geisteswissenschaften und im Bereich des freiwilligen Engagements ist auf Motivation und motivierende MitarbeiterInnen angewiesen. Hier empfiehlt sich gerade hinsichtlich vielfältiger Innovationen die Zusammenarbeit mit bildungswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und Universitäten.

Bildung bedarf angesichts der vielfachen Konkurrenz anspruchsloser medialer Unterhaltungsangebote anregender und motivierender „Vermarktung“ im Vollzug selbst. Dies bedeutet, dass die Mitarbeiterschaft geschlossen hinter dem Bildungs- und Förderauftrag des Gesetzgebers steht und die entsprechenden Bemühungen des Fachdienstes aktiv unterstützt und begleitet. Hier dürften nach meiner Kenntnis der Dinge noch viele Ermutigungen nötig sein.
Als Orte staatsbürgerlicher Bildung sind Gefängnisse bislang kaum identifiziert worden. Es macht Sinn, viele diesbezügliche Bildungsangebote vorzuhalten. Dies gerade auch in Kontexten, die dazu einladen, wie z.B. die GMV als Kristallisationspunkt möglicher, wenngleich eng beschnittener Mitverantwortung für die Vollzugsgestaltung. Oder die Gefangenenzeitung. Oder die Medienbibliothek. Oder die Organisation einer vollzugsinternen VHS mit entsprechenden Angeboten. Oder eines Kinos.
Unter der Bildungsperspektive, d.h. unter dem Aspekt des Lernens und des Lernen Lernens kommen neben der Organisation der Schulabteilung und der Berufsausbildung weitere Inhaltsbereiche in den Blick: das Gesundheitslernen, das Freizeitlernen, die Alltagsgestaltung als Lernfeld konstruktiver Lebensbewältigung und das moralische und politische Lernen auf dem Hintergrund der oben ausgeführten demokratietheoretischen Überlegungen.
Orte und Adressaten der Bildung sind an prominenter Stelle die Jugendstrafhaft, die Erwachsenenstrafhaft, die Langzeitinhaftierung, die Sicherungsverwahrung sowie die Gruppe der alten Menschen im Vollzug. Hinzu kommen als besonders schwierig zu konzeptualisierende Orte und Zeiten die Untersuchungshaft und der Jugendarrest. Für die U-Haft könnten durch eine mögliche Lockerung des Trennungsgebotes sowie Modularisierungen der Inhalte zukünftig mögliche Bildungszeiten besser genutzt werden. Für den Jugendarrest sehe ich bislang noch wenig überzeugende Konzepte und Ideen, diese Menschen an der legalen Gestaltung ihrer Welt zu beteiligen.
Ein großer Pluspunkt könnte gerade in den Erwachsenenanstalten die Langeweile und unausgefüllte Zeit sein, in der fast jedes Bildungsangebot als besser erscheint als die Eintönigkeit des Aufenthalts auf der Zelle oder Abteilung.

Bildung im Vollzug bedarf als normativer Basis der Wertschätzung. Wertschätzung bezieht sich auf die ethisch-normativ begründete Haltung zu den Menschen im Kontext der Anstalt. Hier geht es um die Frage des Berufsethos bzw. der Berufsmoral der professionell Handelnden sowie die Umsetzung derselben im täglichen Leben. Die Herausforderung, Wertschätzung gegenüber den Inhaftierten zu entwickeln und danach zu handeln, ist hinreichend bekannt, unmittelbar erfahrbar und bislang nicht angemessen bewältigt. Wertschätzung drückt sich aus in lästiger Zugewandtheit, Anerkennung von positiven Selbständerungsversuchen, sachlichem, auch kritischem Lob, ebenso Ermahnung bis hin zur deutlichen Grenzsetzung. Wertschätzung kann nur von Personen verwirklicht werden, die selbst Wertschätzung erfahren, insbesondere von ihren Dienstherrn bzw. –vorgesetzten. 

Wertschätzung setzt zumindest Maßstäbe für die Inhaftierten, deren Einhaltung man dann auch einfordern kann. Menschenbild, Grundhaltung und Wertschätzung sind meines Wissens nach bislang nicht explizit und bezüglich des Jugend- und Erwachsenenvollzuges angegangen worden. Es ist nicht allein mit einem Leitbild getan, sondern es geht um Information, Auseinandersetzung, Aneignung und Übung entsprechender Einstellungen und Verhaltensweisen. Beispiele für das Problem sind Positionen innerhalb der Mitarbeiterschaft, dass es Inhaftierten zu gut gehe, Vollzug doch Strafe sei, dass man erst Straftaten begehen müsse, um staatlicher Wohltaten zu erhalten oder dass man mit Inhaftierten nicht an einem Tisch essen könne. Und es geht auch um den Umgang mit dem in diesem Handlungsfeld konstitutiven Scheitern der eigenen Arbeit. Bildungsbemühungen dieses Inhalts richten sich damit nicht nur an die inhaftierten Menschen, sondern auch an die eigene Mitarbeiterschaft, die von diesen Diskursen nicht ausgeschlossen werden darf.
Wertschätzung drückt sich auch in bildendem Sprachgebrauch aus. Die Rede ist von den „Gefangenen“, dem „Hofkommando“, dem „Auf Transport gehen“, der „Ausspeisung“, dem „Ausrücken“, eigenartigen Begriffen, die m. E. mit dem Angleichungsgrundsatz wenig zu tun haben. In der Jugendhilfe oder Psychiatrie sind mir solche Begriffe nicht untergekommen. Vielleicht ist es ja denkbar, auch über den Sprachgebrauch und seine bewusstseinsbildenden Folgen nachzudenken.

Wertschätzung bedeutet zudem die Vorhaltung einer anregenden, soweit möglich mit den Inhaftierten zu gestaltenden räumlichen und sächlichen Umgebung, der Flure, der Hafträume, der Aufenthaltsräume und der äußeren Umgebung. Anzuregen ist hier der intensive Erfahrungsaustausch mit Einrichtungen der Jugendhilfe, Förderschulen, Jugend- und Erwachsenenbildungsstätten.
Wertschätzung bedeutet weiterhin die Heranführung und Motivierung der Inhaftierten zur Teilhabe an den Kulturgütern unserer Gesellschaft. Es wäre schon schön, wenn z.B. junge Haftentlassene vorweisen könnten, dass sie im Knast 10 große Werke der klassischen Musik, 10 Werke der bildenden Künste, 10 große Erzählungen und 10 bedeutende Gedichte kennen gelernt haben. Vielleicht hätten ja auch die Mitarbeiter etwas davon. 

Ich halte es nicht für wertschätzend, wenn nicht mitarbeitswillige Inhaftierte von den Lernangeboten ausgeschlossen werden. Man lässt in der Psychiatrie oder Geriatrie Menschen ja auch nicht emotional verhungern, wenn sie in ihrem Zustand aggressiv, feindselig, erratisch oder wie auch immer agieren. Der Auftrag des Vollzuges ist Förderung bzw. Behandlung der inhaftierten Menschen. Motivation und Mitarbeitsbereitschaft sind Ergebnisse einer solchen Förderung, nicht ihre Voraussetzung. Die Verabsolutierung der Mitarbeitsbereitschaft setzt soviel Unfehlbarkeit der Professionellen voraus, dass dieses Konzept angesichts unserer aller Fehlbarkeit mir nicht vertretbar erscheint. 

4. Bildung und Zeit

Auf einen letzten Punkt möchte ich im Zusammenhang der Bildungsfrage noch eingehen: die Frage der für Bildung zur Verfügung stehenden und zu nutzenden Zeit.

Das auch vollzuglicher Arbeit zugrunde liegende Zeitkonzept kann als „lineares“ Zeitmodell beschrieben werden. Menschliches Handeln richtet sich hier auf stetiges Wachstum, eine offene Zukunft hin aus. Zukunft erhält durch diese Bewegungsrichtung einen je höheren Stellenwert gegenüber Gegenwart und Vergangenheit. Sie wird zu einer Größe, die vom Einzelnen und der Gesellschaft nutzbar erscheint. Alltägliche Bilder dafür sind Aufforderungen, „nach vorne“ zu blicken, auf die „Zukunft“ zu bauen, auf „Wachstum“ zu setzen. Messen und anschließendes Aufteilen von Zeit in Abschnitte prägte die Vorstellung, man könne etwas mit ihr tun, ihre Entwicklung und Geschwindigkeit (den „Fortschritt“) bestimmen (vgl. Geißler, 1992, 25f). Dieses Modell ist der wichtigste Koordinationsfaktor gesellschaftlicher Subsysteme und zentrales, notwendiges und strukturierendes Prinzip sozialen Handelns in und zwischen diesen. Ein solcher Umgang mit Zeit prägte auch pädagogisches Handeln: „Ungeduldig sind wir meist auch als Lehrende, vermeintlich Wissende. Wir wähnen uns schon an den Ort angelangt, wohin wir die Schüler, die Studenten hinbringen wollen. Wir treten also anscheinend auf der Stelle, während andere noch mühsam Hindernisse bewältigen müssen. Ihre Mühe werten wir oft als Widerstand, als gegen uns und unser Bestreben gerichteten Angriff. Oder wir legen als Begriffsstutzigkeit aus, was sich auf unfreiwilligen Umwegen plagt. Der schon Wissende versteht nicht mehr, wie schwer es ist, in seinen Bezirk zu kommen, für ihn ist alles so klar, so evident, so einsichtig. Seinen eigenen Weg hierher hat er vergessen und nimmt an ihm kein Maß für andere…“ (Heintel 1999, 119). 
Bildungszeiten verweisen auf Inhalte, die auch in der Zeit inhaltlich gestaltet und differenziert werden. Die pädagogische Ordnung der Abläufe muss dabei nicht kompatibel mit Ordnungsmustern bzw. `Logik` des ökonomischen Zeitregimes sein (vgl. Schmidt-Lauff 2008, 40). Der Weg zum Wissen ist „verschlungen, und man lernt nie in Resultaten. Zusammengepackte Einzelportionen, die so als Ende dastehen, sind nicht genießbar, und stark ist die Verführung zur Zerstreuung….Lehren ist daher geduldiges Begleiten in ständiger Spannung zwischen Fordern und Lassen, und es muss auch unterschiedliche Geschwindigkeiten zulassen…Nacherzählen und Auswendiglernen mag schneller gehen. Es hat dies aber wenig Bestand und ist nicht verankert im Schutz der Erinnerung.“ (Heintel 1999, 119).

Ansätze der „Verzögerung“, zur Ermöglichung von Erfahrungen in der Zeit und mit der Zeit sind ein Weg, sich der Thematik offensiv zu stellen, anstatt allgegenwärtigem, fast immer menschengemachtem Zeitdruck besinnungslos nachzugeben. Ein Wesenskern von Bildungsprozessen ist das plötzliche Fraglich-Werden, das Fraglich-Machen des Selbstverständlichen und Gewohnten. Dies hat etwas mit Fragen zu tun, deren Antworten nicht schon bereit liegen. Didaktisch begründete Bildungszeiten zeichnen sich durch Strukturen der Verzögerung aus und dienen so der Ermöglichung von Erfahrung. Resultat dieser Verzögerungen, die ein „angestrengtes Tätigsein gegen den Druck der Zeit“ beinhalten, sind bildende Erfahrungen (Dörpinghaus 2008, 1). 
Beabsichtigte, auch vollzuglich nutzbare Verzögerungen sind u.a.

das Warten: „Warten“, langsam-sein ist eine aktive Art der Passivität, welche den (selbst auferlegten) Zwang, immer handeln, immer sprechen, immer „aktiv“ sein zu müssen, eine inhaltsleere Hektik entfalten zu müssen, suspendiert. Lernen, Erkenntnisse und Erfahrungen vermitteln und aneignen benötigt Zeit und Geduld, geschieht auf vielfachen Umwegen, mit Irrtümern und Irrwegen, um fruchtbar und mit Erkenntnisgewinn durchlaufen zu werden. Es sind keine verlorenen, sondern erfahrungsgesättigte und bereichernde Zeiten. 

Wiederholungen sollen das Prozessuale von Bildung und Lernen erschließen, um zurückgelegte und vergangene `Lernwege` nach-denklich zu begleiten. Wiederholungen sind auch eine Form der nach vorne gerichteten gegenwartserhellenden und sinnstiftenden Erinnerung: „Sich auf sich zu erstehen und das eigene Ethos als veränderbar und gestaltbar zu erfahren ist das Ziel verzögernder Lebenskunstpraxis seit der Antike“ (Dörpinghaus 2008, 3). Rückblicke hingegen sind „urteilende Betrachtung des zurückgelegten Weges“ (Heintel 1999, 10). Vergangenes wird  gesichtet, Wege und Pfade der eigenen Erkenntnis werden rückblickend neu gelegt und erkannt. 

Pausen werden oft als notwendige Übel, abgerungenes Zugeständnis an die körperliche und geistige Erschöpfbarkeit des arbeitenden Menschen betrachtet. Sieht man sie jedoch als zentrale Bestandteile einer bewussten Dramaturgie des Lehrens und Lernens, kommt ihnen hohe strukturierende, reflektierende, dramatisierende oder spannungsreduzierende, in jedem Fall gestaltende Bedeutung zu. Pausen sind Hilfen für individuelle Selbstverständigungsprozesse nicht nur bezüglich des Erlernten oder zu Lernenden. In der Psychotherapie z.B. werden Pausen bewusst eingesetzt, um neu erworbene Fertigkeiten auszuprobieren, Erfahrungen damit zu sammeln, aber auch, um wieder Distanz zum Therapeuten zuschaffen und dem Klienten das Gefühl der Selbstbestimmung der Eigenzeit zurückzugeben (vgl. dazu Weinberger 2008, 93). 

Gespräche sind der „Einbruch einer fremden Perspektive in das eigene Deutungsmuster“ (Dörpinghaus 2008, 3). Sie sind per se eine Praktik der Verzögerung, ein Abschweifen und `Umhergehen`. Gespräche, auch so genannte „zwanglose“, sind eingebettet in Pausen, oft fruchtbringendster Teil von Bildungsveranstaltungen. Das Erzählen, Lesen und vor allem Schreiben haben ebenfalls verzögernde Dimensionen. Das Zurückverweisende des Erzählens und jeden Gesprächs, das Eingehen auf Beiträge und Argumentationslinien des Anderen, der Widerstreit um strittige Deutungen wie auch das ausgehaltene Schweigen sind Kennzeichen verzögernder Bildungspraktiken (ebd., 3).

Flanieren als „Kunst des Spazierengehens“ steht dem schnellen Rhythmus linearer Zeitstrukturen entgegen. Schon der Kinder- und Jugendlichentherapeut Herrmann Zulliger erläuterte mit seiner „Spaziergangstherapie“ die Möglichkeit, Therapiegespräche an anderen Orten als der Praxis oder der Klinik durchzuführen, wenn es dem Jugendlichen während des gemeinsamen Gehens leichter fiel, sich auf solche Diskurse einzulassen (vgl. Weinberger 2008, 93f.). Flanieren als Zeit für ein „Sich-Gehen-Lassen“ und die Wahrnehmung anderer Orte, Menschen und Anblicke als allein des Gegenübers ermöglicht Zeit für Selbstreflexion und die Erfahrung, selbst auch Bewohner dieser anderen Orte zu sein. Es ist damit Widerstand gegen die Ökonomie der knappen Zeit und ermöglicht neue Räume der Erfahrung (vgl. Rüegg 2010, 125). 

Fragen und Antworten beziehen sich auf freie Formen des Lernens, die nicht auf eine Frage-Antwort-Relation angewiesen sind. Es geht um ein fragendes Denken, das nicht verzögert um der Verzögerung willen. Bildungsprozesse haben immer mit Fragen zu tun, deren Antwort nicht schon bereit liegt und die zu finden den fruchtbaren Augenblick von Bildungsprozessen im Jugendlichen- und Erwachsenenalter ausmacht (vgl. Meyer-Drawe 2007). Die eigene Sicht „…ist kein ruhender Pol am gesicherten Ufer, sondern gerät in die Wogen des Nachdenkens. Im Grunde geht es darum, die unbefragte Ordnung, in der sich oft Weiterbildungen und Trainings bewegen, selbst zu thematisieren, um ein tieferes Verständnis seiner selbst als Akteur und des sachlichen Gehaltes zu erlangen.“ (Dörpinghaus 2008, 3).
Zum Schluss möchte ich Ihnen aber auch mitteilen, wie das kanadische Experiment schließlich ausgegangen ist. Es wurde nach 20 Jahren erfolgreicher Arbeit, großer Beliebtheit bei den Inhaftierten und großer Unterstützung durch die jeweiligen Anstalten durch das zuständige Ministerium unter Hinweis auf die unter dem Kostendruck spezifischer und besser nachweisbarer Wirkung zugunsten von Programmen für Drogenabhängige und Gewalttäter eingestellt, bei denen die kriminogenen Faktoren zumindest in der politischen Sicht zielgenauer beeinflusst werden konnten (vgl. GARZ 1994, 43). Will heißen: das Bemühen um Bildung, die Veränderung auch gewordener Dysfunktionalitäten des Gefängnisses, ist immer prekär und steht auf schwankendem Boden. 

Gerade im Hinblick auf die Frage, wie eine ansatzweise ganzheitliche, auf verschiedenen Ebenen durchkomponierte Bildung und Förderung im stationären Jugendhilfebereich bei schwierigsten jungen Menschen aussehen kann, welche Erfolge vorzuweisen sind und welche Anregungen daraus für die vollzugliche Bildungsarbeit mitzunehmen sind, darf ich nun an meine Ko-Referentin Judith SCHOLTEN übergeben, die Ihnen einen solchen Ansatz genauer beschreiben und illustrieren wird.
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